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A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von 

CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung 
anzunehmen. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Hauptausschuss in der 38. Plenar-

sitzung am 23. März 2010, federführend, und dem Innenaus-
schuss, beteiligt, nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der 
zweiten Lesung überwiesen worden.  

 
 2. Der Hauptausschuss hat mit dem Innenausschuss zu dem Ge-

setzentwurf eine gemeinsame mündliche Anhörung durchge-
führt. 

 
 3. Der Innenausschuss hat in seiner Sitzung am 15. April 2010 

dem federführenden Hauptausschuss einstimmig die Formulie-
rung einer Beschlussempfehlung an das Plenum überlassen. 

 
 4. Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 11. Mai 

2010 abschließend mit dem Gesetz befasst und ist zu der Be-
schlussempfehlung gelangt. 

 
 
Wiesbaden, 11. Mai 2010 
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